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1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Reichenbach im Vogtland  
über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 02.06.2025 

 

Auf der Grundlage von §§ 4 und 21 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62) zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 29.05.2024 (SächsGVBl. S. 500), hat der Stadtrat am 05.05.2025 
folgende Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Reichenbach im Vogtland über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit beschlossen: 
 

§ 1 Änderung der Satzung 

Die Satzung der Stadt Reichenbach im Vogtland über die Entschädigung für ehrenamtli-
che Tätigkeit vom 09.10.2024 wird wie folgt geändert: 
 

„§ 6 Fälligkeit der Entschädigungszahlung  
Die Entschädigungszahlungen der Ortsvorsteher erfolgen gemäß § 155a Abs. 1 Satz 2 
SächsBG monatlich im Voraus, im Übrigen sind die Entschädigungszahlungen spätes-
tens am 20. des Folgemonats fällig. 
 

§ 7 Inkrafttreten  
Diese Satzung tritt am Tag nach Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 12.01.2016 außer Kraft.“ 
 

§ 2 Inkrafttreten 
Diese 1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Reichenbach im Vogtland über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit tritt am Tan nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
Reichenbach im Vogtland, den 02.06.2025      
 
Henry Ruß 
Oberbürgermeister 
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO: 
 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist. 
 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-

kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit wider-

sprochen hat. 
 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
 
      a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
 
      b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde un-

ter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist. 

 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen.  
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